
 

 

(10) Veranstaltungen und Vereinsfeste: 
Für die bedarfsweise Entsorgung von öffentlichen Veranstaltungen, Vereinsfesten, u.ä.  
beträgt die Gebühr je Entleerung für einen: 

 

Abfallbehälter Gebühr je Entleerung 

120 Liter 9,30 € 

240 Liter 15,20 € 

770 Liter 47,20 € 

1.100 Liter 61,00 € 

3.300 Liter 181,25 € 

5.500 Liter 302,40 € 

 

(11) Neben der vorgenannten Gebühr werden (1:1) für den Transport (An- und Abfahrt) und 
Reinigung der Behälter durch die beauftragten Dritten Kosten berechnet. 

 

(12) Für die Zuweisung von Abfallbehältern wird je Fall und Behälter eine Bearbeitungsgebühr 
ohne Auslagenersatz erhoben. Die Gebühr beträgt für Behälter bis 240 Liter 
einschließlich 30,00 €, ab 770 Liter 75,00 €. 

 

 

 
 

11. Nachtrag 

zur Satzung über die Erhebung von Benutzungs-
gebühren für die Inanspruchnahme
der öffentlichen Abwasseranlage und einer Gebühr 
für die Abwasserabgabe in der Gemeinde Wadgas-
sen (AwGS) vom 06.02.2018:

§ 6 Absatz 1
Bemessung und Festsetzung der 

Gebührensätze

wird wie folgt geändert:

„Die Kanalbenutzungsgebühr beträgt 4,80 EURO je 
cbm. Sie setzt sich zusammen aus der Gebühr für 
die Benutzung der Entwässerungsanlagen, gem. § 
1 Abs. 1 dieser Satzung und dem Verbandsbeitrag, 
gem. §1 Abs. 2 dieser Satzung.“

Die Gebühr für die Benutzung der Entwässerungs-
anlagen wird jährlich gem. § 6 Abs. 2 und 3 Kom-
munalabgabengesetz (KAG) berechnet.

Dieser Nachtrag zur Satzung tritt mit Wirkung 
zum 01.01.2022 in Kraft.

Wadgassen, den 30.06.2022

Der Bürgermeister als Werkleiter

(Sebastian Greiber)

Hinweis:

Nach § 12 Abs. 6 des Kommunalselbstverwal-
tungsgesetztes (KSVG) gelten Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften des KSVG oder aufgrund des KSVG zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach der ortsüb-
lichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.

Wadgassen, den 12.10.2022

Der Bürgermeister als Werkleiter

(Sebastian Greiber)

Gemäß Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde Wadgassen vom 
30.06.2022 nachfolgend der 11. Nachtrag zur AwGS.


